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der Vergewaltigung in der Ehe. Die be-
troffene Frau ist selber schuld, wenn sie
ihre Pflichten nicht pünktlich erfüllt... Ein
Teil der Schweizer Gesellschaft mag sich
nach wir vor in diesem Weltbild wiederf in-
den. Weite Kreise, besonders Frauen,
teilen diese Vorstellungen nicht mehr. Mit-
arbeiterinnen von Frauenhäusern können
jedenfalls ein Lied vom Leid singen, das
Frauen und Kindern durch sexuelle Gewalt
angetan wird.

Landesregierung und Parlament sind
sich im übrigen in diesem Punkt nicht
einig: Der Bundesrat verneint eine Straf-
barkeit der Vergewaltigung in der Ehe,
der Ständerat bejaht die Möglichkeit nur
im Falle derTrennung der Ehegatten. Der
Nationalrat wird nächstens darüber bera-
ten. Offen bleibt vorläufig die Frage, ob es
sich um ein Offizialdelikt handelt oder ob
der Mann nur zur Rechenschaft gezogen
werden kann, wenn die betroffene Frau
einen Strafantrag stellt.

Nach der gegenwärtig gültigen ge-
setzlichen Regelung befindet sich die
Ehefrau selbst im Vergleich zur Konku-
bine im Nachteil. Die Geliebte, die mit ei-
nem Mann in einem eheähnlichen Ver-
hältnis zusammenlebt, ist in einem Fall
von Nötigung besser geschützt. - Diesen
Sachverhalt gilt es jedenfalls zu beden-
ken, wenn Gegner der Revision behaup-
ten, ein verschärftes Gesetz lasse sich
nicht durchsetzen. Es geht nicht an, dass
die Glaubwürdigkeit der Ehefrau geringer
eingeschätzt wird als die einer Freundin.
Es gibt auch in andern Bereichen zahlrei-
che Delikte, die schwierig zu beweisen
sind und die trotzdem ein Verbrechen
bleiben, man denke nuran raffinierte Wirt-
Schaftskriminalität oder an die Irrwege
des schmutzigen Geldes bis zur 'Wasch-
anstatt'.

Romeo und Julia hätten's schwer
Soll das Schutzalter für Jugendliche

herabgesetzt werden? Auch dies ist eine
Frage, bei der sich Pädagogen, Eltern
und Betroffene in den Flaaren liegen.
Gewiss ist Ihnen das tragische Schicksal
von Romeo und Julia aus Verona noch in
lebhafter Erinnerung. In der Schweiz ge-
riete Romeo nicht nur mit seinem Vater in

Schwierigkeiten: Die reizende Julia war
nämlich erst vierzehn, als sie sich mit
ihrem Geliebten einliess. - Von einer all-
gemeinen Flerabsetzung des Schutzal-
ters wird voraussichtlich abgesehen.
Dagegen soll Jugendliebe in Zukunft straf-
frei bleiben, wenn der Altersunterschied
nicht mehr als vier Jahre beträgt. - Zur
Zeit kann eine heftige Jugendliebe für die
Eltern zur schweren Belastung werden.
Dulden sie nämlich die Beziehung ihrer
Kinder in der elterlichen Wohnung, so
werden sie mitschuldig. Wie soll sich die
verantwortungsvolle Mutter einer fünf-
zehnjährigen Tochter dem siebzehnjähri-
gen Freund gegenüber verhalten? Ein
fast auswegloses Dilemma.
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